
Allgemeine Verkaufsbedingungen der  
KERAM Beteiligungsgesellschaft mbH 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-

schließlich; entgegenstehende oder von unse-
ren Verkaufsbedingungen abweichende Bedin-
gungen des Kunden erkennen wir nicht an, es 
sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ih-
rer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbe-
dingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedin-
gungen des Kunden die Lieferung an den Kun-
den vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und 
dem Kunden zwecks Ausführung dieses Ver-
trages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niedergelegt. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur ge-
genüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und gegenüber einem 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
(1) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus 

der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist Lieferung frei Baustelle ver-
einbart. Der Preis beinhaltet die Lieferung in 
vollständig ausgelasteten Lastzügen. Erhöhun-
gen von Frachten bzw. Fuhrlöhnen nach Ver-
tragsschluss berechtigen uns, diese an den 
Kunden weiter zu geben. Mindermengen be-
rechtigen Kleinmengenzuschläge zu berechnen. 
Die Entladung berfolgt grundsätzlich nur an 
einer Stelle. Das Abgeben von Teilmengen an 
verschiedenen Stellen oder der Einsatz von So-
lo- oder Mehrachsfahrzeugen ist, sofern nicht 
gesondert vereinbart, im Preis nicht enthalten. 
Im Preis ist eine Warte-/Abladezeit an der Bau-
stelle von max. 30 Minuten enthalten. Darüber 
hinaus gehende Zeiten können dem Kunden 
gesondert in Rechnung gestellt werden. Wer-
den beim Bahnversand durch auftretende 
Standzeiten, Mehrkosten fällig, so sind diese 
vom Kunden zu übernehmen.  

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in un-
seren Preisen eingeschlossen; sie wird in ge-
setzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung 
in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer 
schriftlicher Vereinbarung. 

(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des 
Zahlungsverzugs. 

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns aner-
kannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung ei-

nes Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht. 

§ 4 Gewichtsermittlung 
(1) Das Gewicht der Ware wird nach einer von uns 

zu wählenden Waage berechnet. Maße und 
Gewichte unterliegen den üblichen Abwei-
chungen. 

(2) Der Kunde ist jederzeit berechtigt, die Ge-
wichtsermittlung auf eigene Kosten zu über-
prüfen. Gewicht oder Menge der Ware können 
nur sofort nach Eingang am Ablieferungsort 
vor ihrer Entladung gerügt werden.           

§ 5 Lieferung/Entladung 
(1) Ist Lieferung frei Baustelle vereinbart, muss 

die Abladestelle von den Fahrzeugen gut er-
reichbar sein. Ist die Zufahrt zur Abladestelle 
aus irgendwelchen Gründen nicht möglich oder 
zumutbar, so erfolgt die Entladung an der Stel-
le, bis zu welcher das Fahrzeug ungehindert 
gelangen kann. Der Kunde ist für die Entla-
dung selbst verantwortlich, wenn ein Abschüt-
ten der gelieferten Ware nicht möglich ist. 
Durch die Entladung entstehende Kosten sind 
vom Kunden zu tragen. 

(2) Für die Entladung sind vom Kunden, soweit 
notwendig, unverzüglich Hilfskräfte zur Verfü-
gung zu stellen.   

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns inso-
weit entstehenden Schaden, einschließlich et-
waiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche oder 
Rechte bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vor-
liegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kun-
den über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag 
ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 
BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
als Folge eines von uns zu vertretenden Lie-
ferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Best-
immungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; 
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der 
Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden 
grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 



(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, soweit der von uns zu vertre-
tende Lieferverzug auf der schuldhaften Ver-
letzung einer wesentlichen Vertragspflicht be-
ruht; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferver-
zugs für jede vollendete Woche Verzug im 
Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschä-
digung in Höhe von 0,5% des Lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 5% des Liefer-
wertes. 

(9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Kunden bleiben vorbehalten. 

§ 6 Gefahrübergang 
(1) Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald 

die Ware an die den Transport ausführende 
Person übergeben worden ist. 

(2) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die 
Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Kunde.   

(3) Falls der Versand ohne unser Verschulden un-
möglich wird, geht die Gefahr mit der Mel-
dung der Versandbereitschaft auf den Kunden 
über. 

§ 7 Mängelhaftung 
(1) Die Beschaffenheit des Vertragsgegenstands 

entspricht den allgemeinen technischen    Re-
gelwerken und  - soweit solche bestehen – zu-
sätzlichen technischen Regelwerken. Angaben 
in unseren jeweils gültigen Beschreibungen (z. 
B. Eignungsprüfungen) über die Zusammen-
setzung  des Vertragsgegenstandes sind Ver-
tragsinhalt, soweit sie in den zusätzlichen 
technischen Regelwerken als Vertragsbestand-
teil vorgesehen sind. Die Angaben dienen im-
mer als Maßstab zur Feststellung, ob der Ver-
tragsgegenstand mangelfrei ist, wobei in jedem 
Fall der Grenzwert um in den Regelwerken 
enthaltenen Toleranzen über-/unterschritten 
werden darf.  

(2) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschulde-
ten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(3) Die Anzeige setzt eine Probeentnahme ent-
sprechend den gültigen DIN-Normen voraus. 
Die Probeentnahme auf der Baustelle muss in 
Gegenwart einer von uns beauftragten Person 
erfolgen.  

(4) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist 
der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung 
in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lie-
ferung einer neuen mangelfreien Sache berech-
tigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der 
Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 
sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Er-
füllungsort verbracht wurde. 

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kun-
de nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen. 

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Kunde Schadensersatzansprü-
che geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall 
ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.  

(8) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz 
des Schadens statt der Leistung zusteht, ist un-
sere Haftung auch im Rahmen von Abs. (5) auf 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schadens begrenzt.  

(9) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz. 

(10) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 

(11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren-
übergang. 

(12) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferre-
gresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt un-
berührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab 
Ablieferung der mangelhaften Sache. 

§ 8 Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-

satz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht 
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten An-
spruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbeson-
dere für Schadensersatzansprüche aus Ver-
schulden bei Vertragsabschluss, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen de-
liktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschä-
den gemäß § 823 BGB. 

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit 
der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz 
des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzlo-
ser Aufwendungen verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen-
über ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsa-

che bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Ver-
halten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsa-



che zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kauf-
sache zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden – abzüglich angemessener Verwer-
tungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleg-
lich zu behandeln; insbesondere ist er verpflich-
tet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern.  

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit wir Klage ge-
mäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtli-
chen und außergerichtlichen Kosten einer Kla-
ge gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im or-
dentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; 
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen 
in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließ-
lich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Ver-
arbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Ein-
ziehung dieser Forderung bleibt der Kunde 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so-
lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen aus den vereinnahmten Erlösen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 
dies der Fall, so können wir verlangen, dass 
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die da-
zugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsa-
che durch den Kunden wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-
tung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum 

Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermi-
schung in der Weise, dass die Sache des Kun-
den als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt 
das so entstandene Alleineigentum oder Mitei-
gentum für uns. 

(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 
die durch die Verbindung der Kaufsache mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten er-
wachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Si-
cherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Ge-

schäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch be-
rechtigt, den Kunden auch an seinem Wohn-
sitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land; die Geltung des UN-Kaufrechts ist aus-
geschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort. 
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